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Statlungnahma z:um Ber'"=ht .,Aufsicht über dla Absatzfördtlfun.g fiir LandwlrtschaftsproduktV' 

Sehr geehrter Hetr Direktor. sehr geehrce Damen und Heften 

Ich bedanke mich für die Mög lchkeit, .a~rn Bericht und den Empfehlungen der EFK im Sachen Aufsicht 
über die Absatzförderung sehriflljch Stehung nehm:en ;ru können. da keine Schlussbesprechung auf 
Stufe Direktor und Filnanzlnspeklorat stattgefunden hat. 

Soweit dfa Erk8111ltnisse und Sr::hlussfolgBrungen Ihres Seriehis s.owie Ihre Empfehlungen auf den 
überprijhen Fakten und Prozessen 'basieren. sind wir m:ll diesen einverstanden. Unsere weilerführen
den Stellungnahmen zu den Emprehlungen ~m E'nzel en entnehmen Sie der Be ege. 

Der gesetzliChe Auftrag der EidgenÖ$Sischen FinanzkontiOlle laulet, die FinanzaufsJchl nach den Krf. 
terien d~r Ordnungsmässigkeit, ·der Rech:bnissigkeit und det Wirtschaftlichkelt auszuführBn. Sie ltal 
WJrtschaftlichkel1spruru.ngen ~durchzurühren. in denen sie abklärt, ob die Mittel sparsam eingese~ 
werdeo, Ko&ten und Nutzen in nem ·gi.insügen Verihällnls slehen und iflnanzl le Aufwendungen die 
erwartete Wfrkung haben. Es liegt aber nicht 1ln der Kompetenz der EFI<. die varrassungsmäuigkeit 
parJamencarischer und bundesr.ä icher Rechtsetzling in frage a. slellen. 

Nicht akzeptabel iisl ror uns deshalb Ihr Exkurs u t~r Ziffer 1.1. worrn die EFK Zwe.ili an der verfas ... 
sungsmässigen und agrarpolilischen Einordnung der Absatzförderung zum Ausdruck bringt Dies 1\a· 
ben wir bereits anlässlic:h der Schlussbesprechung ausgeru'hrt. Wi sind nicht dami't einverstanden, 
dass die EFK wichtige Elemenle der Agrarpolmk •n Frage zu steUen \e'.Such:t~ deren Verfassu~smls
:sigkelt und pontische Notwendlgkeit Im Zuge der diversen .agrarpoUlfschen Reformetappen immer 
wieder durch die Organe des, Bundes und des Parilamentes bestätigt wurden. Wl:r lehnen dieses Vo..,.. 
gehen auch deshalb ab, weil es einen Präzendenzfal schafft~ welcher auch auf andere agrarpolitisChe 
Sachberelche übergreifen könnte. 



Der Verfassungsartikel ,über die Landwirtschaft ist als Geganvorsch ag dG$ P4!1rlamentes zu einer 
Volksinitliatlve enlslanden. Deshai besteht keine ausf,ühft:iche Komm!llintierung ln einer Botschaft. AJ
terdlngs findefl sich ln der Bolschaft des Bunde~rates zur AgtarJ)Otilik 2002 (96.060, S. 297ff.} &läut~
rungen zum Vedassungsartikel. Der Bundesr~t weist ln c:flesef Botschaft besonders auf die TatsaChe 
hi:n, dass Verfassungsbestimmungen und Gesetzestext auf ·Efnander abgestimmt sind, weil sie prak~ 
llsch zettgteäch im damaUgen Reformkontext entstanden Soind. ln der Zwiscllem:etl sind die Besltm
mungen über die Absatzror<terung auf Gesetzes· und Verorctnungsstufe verschiedentlich angepasst 
worden. Zu keinem Zeitpunkt wurde bmher die Verfassul"'gsmässigkeH dfe&es fnst,umernes oder gar 
dessen Platz 'n der Neuausrichtung der Agrarpoli "k in Frage gesteUl. so auch nicht J~ Jetzten Revlsl
on&berlcht der EFK fn Sachen Absatzförderung YOm 3. November 20D5 (Nr. 1.51215.705.00253.04). 

Oer besagte Exk1..1rs s1eRt l:lj)deflll eine unzUlässige Vermischung zwi$chen der Darstellung der Fakten 
und Ergebnisse des Prüfauftrages einerseits und einer ideotogisonen Beweriur:'lg andererseils dar. Wir 
atcmplieJen nicht, dass ltle ~nsgesa:ml posiliven Prüfergebnisse durdl diese subjektive lEinschätzung 
abgewertet werden. Denn Ihr Bericht hat eine gros.se Tragweite, weil et sich unter anderem an die Fi
nanzdelegetion der eidgenössischen Räte richtet 

SOl &an Sie wertelhin am .EX~1<.urs" unter Ziffer 1.1 des Berichtes festhallen wallen. so bltte ich Sie kun
ms•ig um ei11e 1Mög1jcllkell für efne gemeinsame ·Besprecht.~:ng. 

Oies gesagt. möchten wir der iEFK - und besonders Herrn Peler Küpfer als Revisfons'eiter sowie Frcw 
Matlina MoO - fUr die geleistete Arbeit und den abgesehen von der oben bea115lande1en Passage :se'hr 
präzisen und kornstruktlven Bericht soWie dle für unsere weEtere Arbeit wertvoJien Empfehlungen lbes· 
lens. danken. 

Freundliche GR.isse 

Bundesamt für Landwirtschaft BlW 

Eeilage: erwähnt 
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_ der evaiUalion wird derz.eil 
ll~rarbei•et. Entsprechende E:valualians.fragcrl werden 
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die Ausschreibl.wlg1 aufgenommen. lvorausslchUicb Im 

·geplante Hauptwirlwng deJ Massnahme 
du..Ctl ctas Bti..W beuriell und dokumenUert lenlspredmndr! 

lwerden. Gesttin darauf ist gfUI1ddlzllch' Obtrt die folgende 
SubventlousberechUgung zu enlscbttkJen. 

.. die Wir:tJchaftlld'lk-eiC der serJienten 

IIMass. nahmen .soll!.. • .. eine Einsc:hätzunl) 
abgegeb:eft werden. 
-Ganatell sollt«t die einzetnen bet1Uteil1en 

IA~pekla bewMet und nicht nur <Ieien 
Vorhandensein bull~ werden. 
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IGesuchsbe~eiLJng vrie lotgl z.u, ergin~e!il~ 
'Tatsache, dass au&sdllless'ltch die 

bewllltglen Telll)r,o.Jekle umgesetzt unclo 
abQeJed1nel wafden sild, sollte in der CheckliSte 
bestäügt werden • 
.oen&rell aolten ill der Checkli!ste öae ei~elnen 
ausgeführten, Prüfhandlungen umfaesendetr 
CiestgehaMen werden. · 

' Chedclisla 1lst nacll Abschluss der Prufung 
den IBeafbeitenden zu visieJefl. 
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